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DE 2   DE 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission vom 21. Oktober 2014 
zur Ergänzung der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen 

 
(Amtsblatt der Europäischen Union L 11 vom 17. Januar 2015) 

 
Artikel 3 Nummer 27  

anstatt: „Förderbank“ jedes bzw. jede von der Zentralregierung oder einer 
Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats geschaffenes Unternehmen bzw. geschaffene Stelle, 
das bzw. die auf nichtwettbewerblicher, nichtgewinnorientierter Basis Förderdarlehen 
gewährt, um die Gemeinwohlziele der Zentralregierung oder Gebietskörperschaft zu 
unterstützen, vorausgesetzt, dass die Zentralregierung oder Gebietskörperschaft verpflichtet 
ist, die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens oder der Stelle zu schützen und seine 
bzw. ihre Existenzfähigkeit während seiner bzw. ihrer gesamten Lebensdauer zu sichern, oder 
dass mindestens 90 % seiner bzw. ihrer ursprünglichen Finanzierung oder das von ihm bzw. 
ihr gewährte Förderdarlehen direkt oder indirekt von der Zentralregierung oder 
Gebietskörperschaft des Mitgliedstaats garantiert wird;  
 
muss es heißen: „Förderbank“ jedes bzw. jede von einem Mitgliedstaat oder einer regionalen 
Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats geschaffene Unternehmen bzw. geschaffene Stelle, 
das bzw. die auf nichtwettbewerblicher, nichtgewinnorientierter Basis Förderdarlehen 
gewährt, um die Gemeinwohlziele dieser Körperschaft zu unterstützen, vorausgesetzt, dass 
diese Körperschaft verpflichtet ist, die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens oder der 
Stelle zu schützen und seine bzw. ihre Existenzfähigkeit während seiner bzw. ihrer gesamten 
Lebensdauer zu sichern, oder dass mindestens 90 % seiner bzw. ihrer ursprünglichen 
Finanzierung oder das von ihm bzw. ihr gewährte Förderdarlehen direkt oder indirekt von 
dieser Körperschaft garantiert wird; 
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